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Mandanteninformation für Steuerrecht Privatvermögen 
1. Getrenntlebende: Kann die Zustimmung zur steuerlichen Zusammenveranlagung zurückge-

nommen werden? 

Hat ein Ehepartner nach der Trennung auf eine steuerliche Einzelveranlagung bestanden, kann 
dies nicht ohne Zustimmung des anderen rückgängig gemacht werden. 
Hintergrund 

Das Finanzamt forderte nach der Trennung des Ehepaares von beiden Einkommensteuererklärungen 
für insgesamt 7 Jahre. Während die Frau begann, die Unterlagen zusammenzustellen, wies sie ihren 
Mann darauf hin, dass eine gemeinsame steuerliche Veranlagung wirtschaftlich vorteilhaft wäre. Der 
Mann bestand in einem Whatsapp-Austausch jedoch ausdrücklich auf einer Einzelveranlagung. 
Als die Frau eine Rückerstattung von knapp 11.000 EUR erhielt, er selbst dagegen rund 23.000 EUR 
nachzahlen sollte, wollte der Mann nun doch rückwirkend die gemeinsame Veranlagung. 
Entscheidung 

Der Mann scheiterte vor Gericht in erster und zweiter Instanz. 

Aufgrund der ehelichen Verbundenheit und Fürsorgepflicht bestehe grundsätzlich ein Anspruch auf 
Zustimmung zur Zusammenveranlagung. Die Verpflichtung, einer solchen zuzustimmen, bleibe auch 
nach der Scheidung als Nachwirkung der Ehe bestehen. Im vorliegenden Fall sei die Frau dem jedoch 
durch die ausdrückliche Ablehnung des Mannes enthoben, so das Gericht. 

2. Getrennt lebende Eltern: Zu welchem Haushalt gehört ein volljähriges Kind? 

Ein Kind ist in den Haushalt des Elternteils aufgenommen, bei dem es wohnt, versorgt und be-
treut wird, sodass es sich in der Obhut dieses Elternteils befindet. Bei Aufenthalten eines Kin-
des sowohl in dem Haushalt des einen wie auch des anderen Berechtigten ist darauf abzustel-
len, wo sich das Kind überwiegend aufhält und wo es seinen Lebensmittelpunkt hat. 
Hintergrund 
Die Klägerin beantragt für September 2019 bis März 2020 Kindergeld für ihren im Jahr 2000 gebore-
nen Sohn. Die Familienkasse hatte für diesen Zeitraum das Kindergeld zurückgefordert, da der Sohn 
in diesem Zeitraum im Haushalt des Kindsvaters aufgenommen gewesen sei, der deshalb einen vor-
rangigen Anspruch auf Kindergeld habe. Mit ihrer Klage trägt die Klägerin vor, der Sohn sei vom Sep-
tember 2019 bis März 2020 zwar einwohnermelderechtlich beim Vater gemeldet gewesen, er habe 
sich aber jeden Tag bei der Mutter aufgehalten und auch alle Wochenenden bei ihr verbracht. Beim 
Vater habe er nur übernachtet. Sie und der Vater hätten eine stillschweigende Bezugsbestimmung ge-
troffen, nach der das Kindergeld weiterhin der Klägerin zustehen solle. 
Entscheidung 

Das FG hat die Klage als unbegründet zurückgewiesen. Das FG ist nach dem Gesamtergebnis des 
Verfahrens der Überzeugung, dass der Sohn von September 2019 bis März 2020 nicht im Haushalt 
der Klägerin, sondern im Haushalt des Vaters aufgenommen war. Dass die Haushaltsaufnahme beim 
Vater bereits ab Anfang September 2019 erfüllt sei, ergebe sich für das FG daraus, dass der Sohn 
ausgesagt habe, dass er bereits Ende August 2019 mit seinen wichtigsten Sachen in den Haushalt des 
Beigeladenen umgezogen sei. 

Die Klägerin musste aus ihrer Wohnung ausziehen, hat danach in einer Obdachlosenunterkunft gelebt 
und ist erst im November in eine andere Wohnung gezogen. Da der Sohn im September 2019 auch 
gar nicht mehr in einem Haushalt der Klägerin leben konnte, stand für das FG fest, dass im September 
2019 die Haushaltsaufnahme beim Vater vorlag. Außerdem hat der Sohn gegenüber dem FG erklärt, 
dass er im September 2019 wegen seiner Ausbildung beim Vater wohnen wollte, da eine Anfahrt zur 
Ausbildung ansonsten viel zu umständlich gewesen wäre. 

Dies spreche auch für eine Haushaltsaufnahme beim Vater. Außerdem habe der Sohn in dem Abzwei-
gungsantrag angegeben, dass die Klägerin für ihn keinen Unterhalt leiste und er für die Monate Sep-
tember, Oktober und November 2019 auch nicht das Kindergeld von der Klägerin bekommen habe. 
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Außerdem hat das FG den Eindruck gewonnen, dass der Vater dem Sohn Fürsorge und Betreuung 
zukommen ließ und so auch die Voraussetzungen immaterieller Art erfüllt habe. 

3. Kindergeld: Was gilt bei einem behinderten Kind in einem psychiatrischen Krankenhaus? 

Ein Kind, das an einer psychischen Erkrankung leidet, deretwegen ein Grad der Behinderung 
von 80 mit dem Merkmal "H" festgestellt ist, und das wegen im Zustand der Schuldunfähigkeit 
begangener rechtswidriger Taten in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht ist, 
kann wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung außerstande sein, sich selbst 
zu unterhalten. 
Hintergrund 

Der Sohn der Klägerin leidet unter einer hebephrenen Schizophrenie. Bei 4 rechtswidrigen Körperver-
letzungen, die sich jeweils gegen das Pflegepersonal in einem Klinikum richteten, handelte der Sohn 
nach der Überzeugung des Amtsgerichts Hamburg jeweils ohne Schuld wegen aufgehobener Steue-
rungsfähigkeit. Die Familienkasse hat die Festsetzung des Kindergeldes aufgehoben, da der Sohn 
nicht als behindertes Kind gem. § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 EStG zu berücksichtigen sei, weil seine Be-
hinderung nicht ursächlich dafür sei, dass er seinen Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten könne. 

Entscheidung 

Die zulässige Klage ist begründet. Die Klägerin hat im Streitzeitraum einen Anspruch auf Kindergeld 
für ihren Sohn. Nach Auffassung des FG erfolgte im Streitfall eine Unterbringung wegen einer schuld-
los im Zustand der (behinderungsbedingten) Steuerungsunfähigkeit begangenen Tat. Eine eigenstän-
dige Willensentscheidung des Sohnes, an die sich der Beginn einer neuen Kausalkette anknüpfen lie-
ße, liege hier daher nicht vor. Dementsprechend könne in der Unterbringung keine, die behinderungs-
bedingte Unfähigkeit zum Selbstunterhalt überholende Ursache liegen. Es bestehe daher kein Unter-
schied zu einer sonstigen behinderungsbedingten vollstationären Unterbringung. Die Behinderung sei 
nach Überzeugung des FG die weit überwiegende Ursache für die Unfähigkeit des Sohnes zum 
Selbstunterhalt. 

4. Scheidungsverfahren: Wie ist die Veräußerung des hälftigen Miteigentumsanteil steuerlich zu 
bewerten? 

Eine steuerpflichtige Veräußerung kann vorliegen, wenn der Ehegatte seinen Miteigentumsan-
teil wegen drohender Zwangsvollstreckung entgeltlich in einer Scheidungsfolgenvereinbarung 
auf seinen geschiedenen Ehepartner überträgt. 
Hintergrund 

A und seine inzwischen von ihm geschiedene Ehefrau B erwarben im Dezember 2008 ein mit einem 
Einfamilienhaus bebautes Grundstück zu jeweils hälftigem Miteigentum. Sie bewohnten das Objekt 
gemeinsam mit ihrem in 2007 geborenen Sohn S. 
Im Jahr 2015 zog A aus. Die Ehe wurde im Jahr 2017 geschieden. Nachdem B die Zwangsversteige-
rung für den Fall angedroht hatte, dass ihr A seinen hälftigen Miteigentumsanteil nicht verkaufen sollte, 
veräußerte A seinen Anteil im Jahr 2017 an B. Dabei erzielte er einen Veräußerungsgewinn. 

Das Finanzamt unterwarf bei der Einkommensteuer-Veranlagung des A für 2017 den Veräußerungs-
gewinn der Einkommensteuer. Dem folgte das FG und wies die Klage ab. Eine Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken durch A liege nach dessen Auszug nicht vor. Eine mittelbare Nutzung des A durch al-
leinige Überlassung an den minderjährigen S habe schon deshalb nicht vorgelegen, weil dieser keinen 
eigenen Haushalt habe führen können. Zudem habe sich A nicht in einer den Veräußerungstatbestand 
ausschließenden Zwangslage befunden. 

Entscheidung 

Der BFH bestätigte das Urteil des FG. A hat ein privates Veräußerungsgeschäft getätigt. Die Ausnah-
me für den Fall des selbst genutzten Wohneigentums nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG liegt 
nicht vor. 

A hat den Tatbestand des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 EStG verwirklicht, indem er seinen im Jahr 
2008 erworbenen Miteigentumsanteil mit Scheidungsfolgenvereinbarung und Veräußerungsvertrag 
von 2017 – somit innerhalb der 10-jährigen Halterfrist – an B veräußert hat. 
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A hat die Scheidungsfolgenvereinbarung nach Einholung einer steuerlichen Beratung willentlich abge-
schlossen. Er befand sich dabei nicht in einer ein Veräußerungsgeschäft ausschließenden Zwangsla-
ge. Er wollte einen angemessenen Preis erzielen und einen mit der Zwangsversteigerung einherge-
henden Schaden vereiden. Ob sich A in einer wirtschaftlich oder emotional angespannten Situation be-
fand, ist unerheblich. Denn der Motivlage kommt (abgesehen vom Verlust des Eigentums aufgrund 
Hoheitsakts) regelmäßig keine Relevanz zu. 

Der Ausdruck "Nutzung zu eigenen Wohnzwecken" in beiden Alternativen des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
Satz 3 EStG setzt voraus, dass eine Immobilie zum Bewohnen dauerhaft geeignet ist und vom Steuer-
pflichtigen auch selbst genutzt wird. Der Begriff ist entsprechend dem Zweck, die Besteuerung bei 
Wohnsitzwechsel zu vermeiden, weit auszulegen. Unschädlich ist, wenn der Steuerpflichtige das Ob-
jekt gemeinsam mit seinen Familienangehörigen oder einem Dritten bewohnt. Zeitweiliges Bewohnen 
reicht aus, wenn das Gebäude in der übrigen Zeit als Wohnung zur Verfügung steht. 

Der Steuerpflichtige nutzt die Wohnung auch dann zu eigenen Wohnzwecken, wenn er sie in Erfüllung 
seiner Unterhaltspflicht seinem Kind zur Verfügung stellt. Die Nutzung durch das Kind wird dem Eigen-
tümer als eigene zugerechnet, weil er für die Unterbringung des Kindes sorgen muss. Der Begriff "ei-
gene" Wohnzwecke umfasst (mittelbar) auch die Wohnzwecke von Kindern, die beim Steuerpflichtigen 
nach § 32 EStG zu berücksichtigen sind. Bei diesen Kindern kann das das Bestehen einer Unterhalts-
pflicht bzw. das Entstehen von Aufwendungen typisierend unterstellt werden. 
Nach dieser typisierenden Wertung wird eine zu Unterhaltszwecken unentgeltlich bereitgestellte Woh-
nung aber dann nicht mehr i. S. d. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG (mittelbar) zu "eigenen Wohn-
zwecken" genutzt, wenn die Immobilie neben einem Kind auch anderen Angehörigen überlassen wird. 
Die Wohnung ist dann nicht Teil des auf mehrere Örtlichkeiten verteilten Familienhaushalts. 

Hiervon ausgehend nutzte A das Einfamilienhaus nicht im Zeitraum zwischen Anschaffung (2008) und 
Veräußerung (2017) oder im Jahr der Veräußerung (2017) und in den beiden vorangegangenen Jah-
ren (2015 und 2016) zu eigenen Wohnzwecken. A kann die Nutzung durch seinen Sohn nicht als Nut-
zung zu eigenen Wohnzwecken zugerechnet werden. Denn nach dem Auszug des A nutzte auch sei-
ne geschiedene Ehefrau B das Haus zu Wohnzwecken. 

Die Nutzung durch die geschiedene B kann dem A nicht als Eigennutzung zugerechnet werden. Es 
fehlt an einer entsprechenden Rechtsgrundlage. Denn eine Nutzung zu "eigenen Wohnzwecken" liegt 
nur vor, wenn unterhaltsberechtigte Personen (wie Kinder) typischerweise zur Lebens- oder Wirt-
schaftsgemeinschaft gehören. Das ist bei dauernd getrennt lebenden Ehegatten, die nicht mehr Teil 
einer Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft sind, nicht der Fall. Denn bei dauernd getrennt lebenden 
Ehegatten ist der laufende Unterhalt regelmäßig durch Zahlung einer Geldrente zu gewähren. 

5. Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen: Hausnotrufsystem ohne Sofort-Hilfe ist 
nicht begünstigt 
Für ein Hausnotrufsystem, das lediglich den Kontakt zu einer 24-Stunden-Servicezentrale her-
stellt, die soweit erforderlich Dritte verständigt, kann die Steuerermäßigung für haushaltsnahe 
Dienstleistungen nach § 35a Abs. 2 EStG nicht in Anspruch genommen werden. 
Hintergrund 

Die 1933 geborene A nahm in 2018 die Leistungen eines Hausnotrufsystems in Anspruch und zahlte 
hierfür 288 EUR. Sie buchte das Paket "Standard" mit Gerätebereitstellung und 24-Stunden-
Servicezentrale. Nicht gebucht hatte sie u. a. den Sofort-Helfer-Einsatz an ihrer Wohnadresse sowie 
die Pflege- und Grundversorgung. 

Das Finanzamt berücksichtigte die Aufwendungen nicht als haushaltsnahe Dienstleistung i. S. v. § 35a 
Abs. 2 EStG. 

Das FG vertrat eine großzügigere Auffassung und gab der Klage statt, da der Leistungserfolg in der 
Wohnung erbracht werde. Hiergegen wandte sich das Finanzamt mit der Revision. 

Entscheidung 

Der BFH widerspricht dem FG. Er hob das FG-Urteil auf und wies die Klage ab. Die Aufwendungen für 
das Hausnotrufsystem können nicht nach § 35a EStG berücksichtigt werden. 
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Nach § 35a Abs. 4 Satz 1 EStG muss die Dienstleistung "in einem Haushalt des Steuerpflichtigen" er-
bracht werden. Die Leistungen müssen daher eine hinreichende Nähe zur Haushaltsführung aufweisen 
bzw. damit im Zusammenhang stehen. Dazu gehören hauswirtschaftliche Verrichtungen, die gewöhn-
lich durch Mitglieder des privaten Haushalts oder entsprechend Beschäftigte erledigt werden und in re-
gelmäßigen Abständen anfallen. 

Nach dem Wortlaut des § 35a Abs. 4 Satz 1 EStG sind Leistungen, die außerhalb des Haushalts er-
bracht werden, nicht begünstigt, auch wenn sie für den Haushalt erbracht werden. Insoweit kommt es 
auf die tatsächliche Erbringung der Leistung an. Dabei kann nach dem räumlich-funktionalen Haus-
haltsbegriff auch die Inanspruchnahme von Diensten, die jenseits der Grundstücksgrenze geleistet 
werden, als haushaltsnahe Dienstleistung begünstigt sein, wenn die Tätigkeiten in unmittelbarem 
räumlichen Zusammenhang zum Haushalt durchgeführt werden und dem Haushalt dienen. Ob der 
Leistungserfolg im Haushalt erzielt wird, ist daher grundsätzlich unerheblich. 

Bei einem Hausnotrufsystem liegt zwar eine haushaltsnahe Dienstleistung vor, da eine solche Rufbe-
reitschaft typischerweise von in einer Haushaltsgemeinschaft zusammenlebenden Haushaltsangehöri-
ge geleistet wird. Die Dienstleistung wird jedoch nicht im Haushalt der A erbracht. Denn die Zahlungen 
der A betreffen neben der Technik für die Auslösung eines Kontakts zu der Einsatzzentrale im Wesent-
lichen das Bereithalten des Personals für die Entgegennahme eines eventuellen Notrufs (die Rufbe-
reitschaft) und - je nach Situation - anschließender Kontaktierung von Angehörigen, des Hausarztes 
oder des Rettungsdienstes. Die wesentliche Dienstleistung ist daher die Bearbeitung von eingehenden 
Alarmen und die Verständigung von Bezugspersonen per Telefon und nicht das Rufen des Notdiens-
tes durch die A selbst. 

Diese maßgebende Dienstleistung wird nicht in der Wohnung des Steuerpflichtigen und damit nicht im 
Haushalt der A erbracht. Bei einem reinen Hausnotrufsystem im privaten Haushalt wird keine unmittel-
bare Direkthilfe in Form eines Sofort-Helfer-Einsatzes in der Wohnung des Steuerpflichtigen geschul-
det, sondern eine eigenständige Leistung Dritter lediglich vermittelt. 

6. Warum Mitgliedsbeiträge für Fitnessstudio keine außergewöhnlichen Belastungen sind 

Mitgliedsbeiträge für ein Fitnessstudio sind auch dann nicht als außergewöhnliche Belastung 
abziehbar, wenn dort ein ärztlich verordnetes Funktionstraining (Wassergymnastik) absolviert 
wird. 
Hintergrund 

Geklagt hatte eine Frau, die an schmerzhaften Bewegungseinschränkungen litt (Grad der Behinderung 
von 30) und aufgrund dieser eine ärztliche Verordnung für ein Funktionstraining in Form von Wasser-
gymnastik erhielt. Nachdem sie diese Gymnastikeinheiten zunächst bei einem Verein durchgeführt hat-
te, wechselte sie zu einem Fitnessstudio mit Schwimmbad, das örtlich näher lag und zudem zeitliche 
günstigere Termine für sie anbot. Die dortigen Kurse richteten sich speziell an Personen mit entspre-
chenden Erkrankungen und ärztlichen Verordnungen und waren von qualifizierten Übungsleitern 
durchgeführt worden. Ausrichter war ebenfalls ein Verein. 

Um die Kurse absolvieren zu können, musste sich die Klägerin als Mitglied im Fitnessstudio anmelden 
(mit Zusatzmodul "Wellness und Spa") und zudem dem ausrichtenden Verein der Kurse beitreten. Die 
Mitgliedschaft im Fitnessstudio ermöglichte u. a. auch die Nutzung der Sauna. Die Krankenkasse 
übernahm zwar die reinen Kurskosten, die verbleibenden Mitgliedsbeiträge für Studio und Verein wa-
ren jedoch durch die Klägerin zu tragen. Die Beiträge sowie die Kosten für Fahrten zum Fitnessstudio 
machte die Klägerin als außergewöhnliche Belastungen geltend, was das Finanzamt ablehnte. 

Entscheidung 
Die Klage hatte keinen Erfolg. Das FG entschied, dass lediglich die Fahrtkosten und die Beiträge an 
den Verein als außergewöhnliche Belastungen abziehbar waren. Beide Kostenarten sind untrennbarer 
Teil der eigentlichen Heilbehandlungen (der Gymnastikkurse), die aufgrund der ärztlichen Verordnung 
zwangsläufig waren. 

Die Beiträge an das Fitnessstudio waren hingegen nicht als außergewöhnliche Belastungen abziehbar, 
da sich diese Kosten nicht in Gänze den zwangsläufigen Heilbehandlungskosten zuordnen ließen. 
Denn mit dem Mitgliedsbeitrag waren auch Leistungen bezahlt worden, die nicht mit den verordneten 
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Kursen zusammenhingen und die auch von gesunden Menschen in Anspruch genommen werden 
konnten. So war es der Klägerin u. a. möglich gewesen, die Sauna zu nutzen. Diese Leistungen gehör-
ten nicht zu den steuerlich abziehbaren Krankheitskosten, sondern zu nicht abziehbaren Lebenshal-
tungskosten. Eine Aufteilung der Mitgliedsbeiträge nach objektiven Kriterien war nicht möglich, sodass 
sie insgesamt steuerlich außer Betracht bleiben mussten. 


